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 Veröffentlicht am 27.06.2001

Index

L22006 Landesbedienstete Steiermark

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §91 impl;

DP/Stmk 1974 §87;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass durch das dem Beamten zum Vorwurf gemachte Verhalten dienstliche Interessen seines

Dienstgebers massiv verletzt wurden; ob dem Dienstgeber hiedurch ein Schaden entstanden ist, ist demnach nicht

wesentlich.
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